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Zur sprachlichen Vereinfachung wird auf eine geschlechterneutrale Formulierung verzichtet. Die fehlende 
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Satzung | Diakonie Rostocker Stadtmission e. V.

Präambel

In den 40er Jahren des 19. Jh. gründeten Rostocker den Verein für Innere Mission. Nach dessen Auflösung 
wurde die Rostocker Stadtmission am 9. Mai 1904 auf Initiative von Pastor Hunzinger erneut als Stadtverein 
für Innere Mission gegründet. Aufgrund der in der DDR existierenden rechtlichen Rahmenbedingungen, war 
die Rostocker Stadtmission in dieser Zeit direkt dem Diakonischen Werk zugeordnet. Seit dem 29. Oktober 
1992 hat sie wieder die Rechtsform eines eingetragenen Vereins.

§ 1
Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Diakonie Rostocker Stadtmission e. V.“.

2. Er hat seinen Sitz in Rostock und ist unter der Nummer „VR 893“ im Vereinsregister eingetragen.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Zweck und Aufgaben

1. Der Verein übt im Rahmen seiner Aufgabengebiete eine zeitgemäße Form der Diakonie in den 
Kirchenregionen Rostock, Bad Doberan und Ribnitz/Sanitz (im Folgenden: Einzugsgebiet) aus.

 Der Verein fördert darüber hinaus die christliche Religion evangelischen Bekenntnisses und verwirklicht 
diakonische Grundsätze. Zu seinen Aufgaben gehören, neben missionarischen und diakonischen 
Diensten zugunsten aller Menschen, die Wahrung der Würde des einzelnen Menschen und der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung als Grundlage eines friedlichen Gemeinwesens.

 Zur Verwirklichung des Vereinszweckes ist die Rostocker Stadtmission insbesondere in folgenden Aufga-
bengebieten tätig:

a) Erziehung und Bildung im Rahmen der Kindertagesförderung, der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
schulischer und sonstiger Bildung bzw. Aus- und Fortbildung

b) Altenhilfe und Pflege durch ambulante, teilstationäre und stationäre Einrichtungen, Alten-, Kranken- 
und Familienpflege, Begegnungsstätten, betreute Wohnformen und sonstige Angebote in der 
Seniorenarbeit.

c) Soziale Integrations- und Eingliederungshilfen im Rahmen der Sozialgesetzgebung sowie sonstige 
Angebote im Rahmen der Hilfen bei sozialer oder gesundheitlicher Gefährdung bedürftiger 
Menschen.

d) Beratung und Seelsorge von Personen und Gruppen in allen lebens- und arbeitsweltlichen Bezügen, 
ambulante Hospizarbeit

e) Einbeziehung und Förderung von freiwilliger und ehrenamtlicher Arbeit

2. Der Verein erstellt und unterhält die zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Einrichtungen und 
Dienste. Er führt seine Aufgaben im Dialog mit den Kirchengemeinden und den anderen diakonischen 
Einrichtungen des Einzugsgebietes durch.
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§ 3
Steuerbegünstigte Zwecke und Zugehörigkeit zum Spitzenverband

1. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt als Ziel seiner Arbeit nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche, 
sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Insbesondere darf der Verein zu 
diesem Zweck auch andere Gesellschaften und Einrichtungen, die steuerbegünstigte Zwecke verfolgen, 
gründen, betreiben, übernehmen oder sich an ihnen beteiligen.

2. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen 
aus den Mitteln des Vereins.

3. Es darf niemand durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden.

4. Der Verein ist ein Werk des Evangelisch – Lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg im Sinne der 
kirchlichen Ordnungen. Er ist Mitglied im Diakonischen Werk Mecklenburg – Vorpommern e. V. und 
dadurch dem Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., als anerkanntem evangelischen 
Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege, angeschlossen.

§ 4
Mitgliedschaft

1. Mitglieder des Vereins können sein

a) Evangelische Kirchengemeinden des Einzugsgebietes.

b) Vereine, Stiftungen, Fachverbände und Einrichtungen der Diakonie, die auf einem Arbeitsgebiet tätig 
werden, das den diakonischen Zwecken des Vereins entspricht;

c) Andere juristische Personen, die den Zweck des Vereins unterstützen oder fördern wollen;

d) Natürliche Personen, die das diakonische Anliegen des Vereins unterstützen wollen. Mitarbeitende  
des Vereins können, sofern sie nicht Gründungsmitglieder sind, nicht Mitglieder des Vereins werden. 
Sofern Mitglieder des Vereins ein Arbeitsverhältnis mit dem Verein eingehen, ruht die Mitgliedschaft 
mit allen Rechten und Pflichten.

2. Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf Beschluss des Verwaltungsrates aufgrund eines schriftlichen 
Aufnahmeantrages.

3. Die Mitgliedschaft natürlicher Personen endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss aus dem Verein; bei 
den übrigen Mitgliedern endet sie durch Austritt, Ausschluss, oder Auflösung.   

 Der Austritt ist dem Verwaltungsrat durch schriftliche Erklärung mit dreimonatiger Frist zum Jahresende 
mitzuteilen.

4. Der Ausschluss von Mitgliedern kann durch Verwaltungsratsbeschluss mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Verwaltungsratsmitglieder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn Mitglieder gegen Zwecke und Ziele des Vereins wirken oder mit 
mindestens 2 Jahresbeiträgen im Rückstand sind.

5. Zu einem Beschluss, durch den die Aufnahme abgelehnt oder ein Mitglied ausgeschlossen wird, kann 
die Mitgliederversammlung auf ihrer nächsten ordentlichen Sitzung angerufen werden.
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§ 5 
Pflichten der Vereinsmitglieder

1. Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Arbeit des Vereins zu fördern und das Bewusstsein des diakonischen 
Auftrages in der Kirche zu stärken.

2. Von den Mitgliedern werden jährlich Beiträge erhoben, deren Höhe von der Mitgliederversammlung 
festgelegt wird.

3. Die Mitgliedsbeiträge für das laufende Geschäftsjahr müssen jeweils bis spätestens zum 1. Juli eines 
jeden Geschäftsjahres an die Geschäftsstelle des Vereins bezahlt werden. Näheres kann in einer 
Beitragsordnung geregelt werden. Im Falle einer Beendigung der Mitgliedschaft - gleich aus welchem 
Rechtsgrund - wird der Jahresbeitrag nicht zurückerstattet.

§ 6
Vereinsorgane

1. Die Organe des Vereins sind:

a. die Mitgliederversammlung;

b. der Verwaltungsrat;

c. der Vorstand.

2. Dem Vorstand müssen Personen angehören, die Mitglieder der Evangelischen Kirche sind. Die 
Verwaltungsratsmitglieder sollen einer Kirche angehören, die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland e. V. (ACK) ist.

3. Vereinsmitglieder sowie Mitglieder von Vereinsorganen sind auch nach ihrem Ausscheiden aus dem 
Verein oder aus ihren Ämtern zur Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten verpflichtet, die ihrem 
Wesen oder ihrer Bezeichnung nach vertraulich oder für den Verein von wirtschaftlicher Bedeutung sind.

4. Die Mitglieder des Vereins sowie der Vereinsorgane haben keinerlei Anspruch auf das Vereinsvermögen. 
Soweit sie ehrenamtlich für den Verein tätig sind, können Auslagen ersetzt werden. Hauptamtlich tätige 
Vorstandsmitglieder erhalten eine angemessene Vergütung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.

§ 7
Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Jedes Mitglied hat in der 
Mitgliederversammlung eine Stimme.

2. Der Mitgliederversammlung gehören neben den natürlichen Personen je ein bevollmächtigter Vertreter 
der in § 4 Ziffer 1 genannten juristischen Personen an.

§ 8
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist von dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, im Verhinderungsfall durch 
seinen Stellvertreter, mindestens einmal jährlich einzuberufen.
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2. Außerdem ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das Interesse des 
Vereins erfordert oder es von mindestens zehn Mitgliedern schriftlich unter Angabe des zu beratenden 
Gegenstandes verlangt wird.

3. Zur Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von mindestens 14 Tagen schriftlich unter Mitteilung der 
Tagesordnung einzuladen. Bei außerordentlichen Mitgliederversammlungen muss die Einberufung 
innerhalb von acht Tagen erfolgen. Für die Berechnung der Frist ist der Tag der Absendung der 
Einladung maßgeblich.

4. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter, leitet die 
Versammlung. Neben dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates ist der Vorstand anwesend.

5. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen worden ist und 
wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder anwesend ist. Es entscheidet die einfache Stimmenmehrheit 
der erschienenen Mitglieder. Muss eine Mitgliederversammlung wegen Beschlussunfähigkeit vertagt 
werden, so ist zur nächsten Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung mit einer Frist von 
sieben Tagen erneut einzuladen. Sie ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig.

6. Beschlussvorlagen der Mitglieder für die Mitgliederversammlung müssen spätestens acht Tage vor der 
Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden des Verwaltungsrates eingegangen sein. Jedes Mitglied 
kann spätestens acht Tage vor der Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden des Verwaltungsrates 
schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates - bei 
dessen Verhinderung sein Stellvertreter - hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung 
entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der 
Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung.

§ 9
Aufgaben der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Grundsätze für die Arbeit des Vereins.

2. Sie ist zuständig für alle ihr durch Gesetz und diese Satzung zugewiesenen Aufgaben. 

 Darüber hinaus ist sie zuständig für:

 a) die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates;

 b) die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes;

 c) die Entgegennahme des jährlichen Geschäftsberichts des Vorstandes und des vom Verwaltungsrat  
 festgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften Jahresabschlusses;

 d) die Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge;

 e) die Änderung der Satzung gemäß § 15;

 f) die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins gemäß § 15.

3. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom 
Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie von einem Vereinsmitglied zu unterzeichnen und den 
Mitgliedern zuzusenden ist.
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§ 10
Der Verwaltungsrat

1. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens fünf Personen. Dazu gehören kraft Amtes:

a) der zuständige Propst der Propstei Rostock oder ein von ihm zu benennender Pastor des 
Einzugsgebietes;

b) der Landespastor für Diakonie oder ein anderes Vorstandsmitglied des Diakonischen Werkes 
Mecklenburg – Vorpommern e.V.

2. Die übrigen von der Mitgliederversammlung zu wählenden Verwaltungsratsmitglieder werden für die 
Dauer von sechs Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. Der Verwaltungsrat bleibt solange im 
Amt, bis ein neuer gewählt ist. Eine Abberufung vor Ablauf der Wahlperiode ist nur aus wichtigem Grund 
möglich.              

 Die gewählten Mitglieder können durch schriftliche Erklärung zurücktreten. Scheidet ein gewähltes 
Mitglied vorzeitig aus, so soll die Mitgliederversammlung an seiner Stelle für den Rest der Amtszeit ein 
neues Mitglied wählen.

3. Mitglieder des Verwaltungsrates können nicht zugleich Mitglieder des Vorstandes sein und dürfen in 
keinem Beschäftigungsverhältnis zum Verein oder zu einer Gesellschaft oder Einrichtung stehen, an der 
der Verein beteiligt ist oder die er betreibt. Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrates 
mit beratender Stimme teil, sofern der Verwaltungsrat dies nicht im Einzelfall ausschließt.

4. Die Mitglieder des Verwaltungsrates führen ihr Amt als Ehrenamt.

5. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte für die Dauer von drei Jahren einen Vorsitzenden und einen 
stellvertretenden Vorsitzenden. Die Wiederwahl ist zulässig.

§ 11
Einberufung und Beschlussfassung des Verwaltungsrates

1. Der Verwaltungsrat tritt nach Bedarf, jedoch mindestens vierteljährlich zusammen. Er wird vom 
Vorsitzenden bzw. in seinem Auftrage vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von mindestens acht 
Tagen schriftlich unter Angabe von Tagesordnung und Tagungsort eingeladen. Für die Berechnung 
der Frist ist der Tag der Absendung der Einladung maßgeblich. Er muß ferner unverzüglich einberufen 
werden, wenn es von mindestens drei seiner Mitglieder unter Angabe des zu beratenden Gegenstandes 
schriftlich beim Vorsitzenden beantragt wird.

 Der Vorsitzende des Verwaltungsrates kann den Vorstand beauftragen, zu den Verwaltungsratssitzungen 
Beschlussvorlagen zu erstellen.

2. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend ist. Er entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der 
erschienenen Mitglieder.

3. Bei eilbedürftigen Entscheidungen können Beschlüsse im schriftlichen oder elektronischen 
Umlaufverfahren herbeigeführt werden. Auf Verlangen eines Mitglieds des Verwaltungsrates ist zu der 
anstehenden Entscheidung eine Sitzung mit einer Ladungsfrist von drei Tagen einzuberufen. Beschlüsse 
im schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahren sind nur gültig, wenn alle Mitglieder ihr Votum 
abgegeben haben. 
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4. Der Verwaltungsrat kann sachkundige Personen beratend zu den Sitzungen hinzuziehen.

5. Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die den Tag der Sitzung, die Namen der 
Anwesenden und die gefassten Beschlüsse enthalten muss.

 Die Niederschrift ist allen Mitgliedern des Verwaltungsrates und des Vorstandes zuzusenden, soweit der 
Verwaltungsrat die Teilnahme der Vorstandsmitglieder nicht ausgeschlossen hat. Über die Genehmigung 
der Niederschrift ist auf der folgenden Sitzung zu beschließen. Danach ist sie von dem Vorsitzenden des 
Verwaltungsrates zu unterzeichnen und in der Geschäftsstelle zu verwahren.

§ 12
Aufgaben des Verwaltungsrates

1. Der Verwaltungsrat berät den Vorstand bei seiner Arbeit, sorgt für die Umsetzung der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung und überwacht die Geschäftsführung des Vorstands.

2. Dem Verwaltungsrat obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

a) Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie Abschluss, Änderung und Kündigung 
ihrer Dienstverträge; in diesen Fällen vertritt der Vorsitzende des Verwaltungsrates den Verein;

b) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Wirtschaftsplanes und dessen Teilpläne;

c) Erlass und Änderung einer Geschäftsordnung für den Vorstand, sofern dieser aus mehreren 
Personen besteht;

d) Beschlussfassung über die Gründung, Übernahme oder Auflösung von Gesellschaften oder die 
Beteiligung an Gesellschaften sowie über die Veräußerung von Beteiligungen daran;

e) Beratung über Gründung , Übernahme und Schließung von Einrichtungen und die  Übernahme und 
Beendigung von Aufgabenfeldern;

f) Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern;

g) Einwilligung zur Aufnahme von Einzelkrediten oder eines Gesamtkreditvolumens ab einer vom   
Verwaltungsrat in der Geschäftsordnung oder in einer Dienstanweisung festzulegenden Höhe,   
soweit diese Kredite nicht ohnehin bereits im Wirtschaftsplan und dessen Teilplänen enthalten sind;

h) Einwilligung zu allen sonstigen Verpflichtungsgeschäften ab einer vom Verwaltungsrat in der 
Geschäftsordnung oder in einer Dienstanweisung festzulegenden Höhe, soweit sie nicht ohnehin 
bereits im Wirtschaftsplan und dessen Teilplänen enthalten sind;

i) Einwilligung zum Erwerb, zur Veräußerung oder Belastung von Grundeigentum oder 
grundstücksgleichen Rechten;

j) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses;

k) Wahl eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer;

l) Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung sowie über 
alle Fragen, die ihm vom Vorstand zur Entscheidung vorgelegt werden;

m) Beschlussfassung über Vorlagen zur Satzungsänderung an die Mitgliederversammlung.
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§ 13
Vorstand und Vertretung

1. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen, die für die Dauer von fünf Jahren berufen 
werden. Die Wiederwahl ist zulässig.

 Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer gewählt ist. Ein Jahr vor Ablauf der Wahlperiode 
entscheidet der Verwaltungsrat über eine erneute Berufung der Vorstandsmitglieder. Der Vorstand erhält 
für seine Tätigkeit das im Dienstvertrag gemäß § 12 vereinbarte Entgelt.

2. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich im Sinne von § 26 BGB. Sofern der 
Vorstand aus mehreren Personen besteht, vertreten die Vorstandsmitglieder den Verein gemeinsam, 
sofern der Verwaltungsrat ihnen nicht Alleinvertretungsvollmacht einräumt.

3. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins in eigener Verantwortung unter Beachtung der Gesetze, 
der Satzung, der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Verwaltungsrates. Eines der 
Vorstandsmitglieder ist vor allem für die kaufmännische Führung der Geschäfte zuständig.

4. Der Vorstand ist neben der Führung der Geschäfte auch für die Einstellung und Entlassung von Mitar-
beitenden zuständig. Über die Einstellung und Entlassung von Mitarbeitenden der dem Vorstand unmit-
telbar nachgeordneten Ebene entscheidet er nach Beratung mit dem Verwaltungsrat. Der Vorstand ist 
zugleich Dienstvorgesetzter aller Mitarbeitenden des Vereins.

5. Der Vorstand ist verpflichtet, den Verwaltungsrat halbjährlich über die wirtschaftliche Lage des Vereins zu 
informieren.

§ 14
Mitarbeiter

Mitarbeitende des Vereins sollen einer Kirche angehören, die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Deutschland e.V. (ACK) ist. Auch soweit dies nicht der Fall ist, sind Mitarbeitende an den 
gemeinnützigen Zweck und die christliche Grundhaltung des Vereins gebunden.

§ 15
Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins

1. Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur auf einer zu diesem Zweck einberufe-
nen Mitgliederversammlung mit einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln aller Mitglieder beschlossen 
werden. 

 Sind weniger als zwei Drittel aller Mitglieder erschienen, so ist eine neue Mitgliederversammlung auf 
einen Zeitpunkt, der längstens 21 Tage später liegen darf, mit einer Frist von acht Tagen einzuberufen; 
diese beschließt unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen.

2. Beschlüsse über Satzungsänderungen im Sinne der §§ 2 und 3 und die Auflösung des Vereins 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen Abstimmung mit dem Diakonischen Werk Mecklenburg 
– Vorpommern e. V. und der Zustimmung des Kirchenkreisrates des Evangelisch-Lutherischen 
Kirchenkreises Mecklenburg.
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3. Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke fällt das nach 
Abwicklung der Verbindlichkeiten verbliebene Vereinsvermögen an das Diakonische Werk Mecklenburg 
- Vorpommern e. V., das es im Sinn und Geist der Satzung ausschließlich und unmittelbar für gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Einzugsgebiet zu verwenden hat. Der Beschluss über die 
künftige Verwendung des Vermögens bedarf der Genehmigung des zuständigen Finanzamtes. 

§ 16
Kirchliche Tätigkeit des Vereins

Die Tätigkeit des Vereins wird als kirchliche Tätigkeit im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg 
auf der Grundlage ihrer kirchlichen Ordnungen, einschließlich der in diesem Bereich geltenden Datenschutz-
bestimmungen anerkannt.

§ 17
Inkrafttreten

Die Satzung ist dem Kirchenkreisrat des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg zur 
Zustimmung vorzulegen. Sie tritt mit Eintragung der Satzungsänderung in das Vereinsregister in Kraft. Damit 
wird zugleich die alte Satzung in der Fassung vom 02. Juli 2007 aufgehoben.

Rostock, 11. Juli 2013
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Leitbild | Diakonie Rostocker Stadtmission e. V.

„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie“

Der biblische Auftrag der Rostocker Stadtmission besteht seit ihrer Gründung im Jahr 1904 in dem Wort des 
Propheten Jeremia, für das Beste der Stadt und ihrer Menschen Sorge zu tragen und für sie zu beten.
(Jer. 29. 7.)

Wir geben weiter, was wir von Gott empfangen. Es ist das Besondere christlichen Glaubens, auf Gott 
hoffen zu können, und in ihm einen Grund der Freude zu haben. Dies gibt uns die Kraft auch die 
Bruchstückhaftigkeit des menschlichen Lebens anzunehmen. Wir leben in der Gewissheit, dass Gottes Wort 
uns mit der Zuversicht auf Überwindung allen Leides und des Todes aufrichtet, wenn wir am Ende sind.

Unser Glaube spricht durch Worte und Taten. Er zeigt sich in der Art, wie wir tun, was wir tun. Mit dem 
Leitbild beschreiben wir, wie die Rostocker Stadtmission ist, und mehr noch, wie sie sein kann. Wir 
verstehen das Leitbild als Selbstverpflichtung.

Wir achten die Würde jedes Menschen.

Gott will und liebt jeden Menschen, unabhängig davon, was er ist und was er kann. Er nimmt ihn an – im 
Gelingen, wie im Scheitern und in der Schuld. Wir glauben, dass jeder Mensch eine von Gott geschaffene, 
einzigartige und geliebte Person ist. Dies macht seine Würde aus.

Daran richten wir unser Handeln aus. Wir treten für Menschen ein, deren Würde miss- achtet wird. Jeder 
Mensch hat das Recht auf Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, auf Individualität und Freiheit, auf 
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, auf das Entwickeln seiner Persönlichkeit in Achtung vor sich 
und den anderen.

Wir leisten Hilfe und verschaffen Gehör.

Wir begleiten und beraten Menschen in allen Lebenslagen. Wir pflegen, heilen, trösten, stärken, fördern und 
bilden sie aus.

Unsere Dienste bieten wir allen Menschen an. Dabei sind wir Partner der Menschen, die zu uns kommen. In 
der Zusammenarbeit mit ihnen lassen wir uns von der Hoffnung auf Veränderung leiten.

Zugleich erheben wir unsere Stimme für diejenigen, die nicht gehört werden. Gemeinsam mit anderen treten 
wir für eine menschenwürdige und chancengerechte Gesellschaft ein.

Als Gebende sind wir auch Empfangende. Im gegenseitigen Geben und Nehmen erleben wir Gemeinschaft 
und entdecken, dass Glaube und Persönlichkeit wachsen. Dabei geht es uns sowohl um den Menschen in 
seiner persönlichen Situation als auch in seinen sozialen Verhältnissen.

Deshalb erkennen wir in jedem Menschen eine wichtige Persönlichkeit. Jeder ist Teil unserer Gesellschaft. 
Ausgrenzungsversuchen von Armen und Schwachen treten wir entgegen und setzen uns dafür ein, allen die 
Teilhabe am Leben in Gemeinschaft zu ermöglichen.
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Wir sind aus einer lebendigen Tradition innovativ.

In über hundertjähriger Tradition haben wir vielfältige Hilfeformen diakonischer Arbeit ent- wickelt. Damit 
haben wir in der Hansestadt Rostock Sozialgeschichte mitgestaltet. Diese Erfahrungen nutzen wir, um in 
einer sich verändernden Gesellschaft wirksam zu helfen.

Wir begegnen neuen Herausforderungen kreativ und innovativ, gestalten Gegenwart und Zukunft.

Wir sind eine Dienstgemeinschaft.

Wir arbeiten achtsam und respektvoll. Aus Begegnungen mit den uns anvertrauten Menschen lernen wir. Wir 
unterstützen einander in unserer täglichen Arbeit. Durch gegenseitige Information schaffen wir Vertrauen und 
Transparenz.

Wir fördern Eigeninitiative und fachliche Kompetenz. Konflikte und Kritik nutzen wir als Chance, um unsere 
Arbeit zu verbessern.

Als diakonischer Arbeitgeber schaffen wir den Rahmen, in dem Mitarbeitende im Haupt- und Ehrenamt ihre 
individuellen Begabungen und fachlichen Fähigkeiten entfalten, weiter- entwickeln und einander ergänzen 
können.

Mitarbeitende kommen auf verschiedenen Wegen zur Diakonie. In unserer Dienstgemeinschaft lassen 
wir unterschiedliche Meinungen gelten. Konflikte tragen wir in gegenseitigem Respekt aus und sehen 
unterschiedliche Lebenswirklichkeiten als Geschenk und Herausforderung.

Wir sind dort, wo Menschen uns brauchen.

Rostocker Stadtmission ist eine Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche. Wir sind Teil der 
Kirche in der Region Rostock. Rostocker Stadtmission ist Christsein in der Öffentlichkeit. Sie ist gelebter 
Glaube, präsente Liebe, wirksame Hoffnung. Wir machen uns stark für andere. Mit unserem Handeln 
verkünden wir die Menschenfreundlichkeit Gottes und laden zum Glauben ein.

Als freier Träger sind wir Teil des Sozialsystems. In kritischer Partnerschaft gestalten wir den Sozialstaat vor 
Ort mit. Durch unsere Arbeit in unseren Diensten und Einrichtungen und den Kirchengemeinden sind wir 
Menschen nahe. Selbsthilfegruppen und Initiativen  finden bei uns ihren Raum.

Wir setzen uns ein für das Leben in der Einen Welt.

Aus unserem Selbstverständnis heraus wollen wir einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung leisten.

Wir unterstützen Projekte, die darauf zielen, Not zu verhindern und unsere Welt zu erhalten. Wir fördern 
Strukturen, die Menschen zur Selbsthilfe befähigen. Im Dialog versuchen wir Schranken abzubauen und 
Vertrauen zu schaffen.
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Lasst uns suchen nach dem Besten der Stadt
(zu Jeremia 29,7)





Diakonie Rostocker Stadtmission e.V.

Bergstraße 10 | 18057 Rostock
Fon  03 81 | 461 36 0
Fax  03 81 | 461 36 36
info@rostocker-stadtmission.de
www.rostocker-stadtmission.de

Spendenkonto

Sozialbank BfS

IBAN DE71 3702 0500 0003 8806 00

BIC BFSWDE33BER

Zweck „Gaben der Hoffnung“

Mit dem Hilfsfonds „Gaben der Hoffnung“ helfen wir 
Kindern, Familien und ausgegrenzten Menschen in 
besonderen Notsituationen oder unterstützen Projekte, 
die wir ohne Ihre Spende nicht umsetzen könnten.
www.gaben-der-hoffnung.de

Helfen Sie uns,
damit wir

Menschen in Not
helfen können.


